
 

 

 Anlage 4 

Nr. Darstellung des Helms 
(Ausführungsbeispiele) 

Kennzeichnung 
 

Hauptamtliche 
Führungskräfte 

Ehrenamtliche 
Führungskräfte 

60.  

 
 

 
1 Streifen auf beiden 
Helmseiten 

 
Gruppenführerinnen und 
Gruppenführer 

 
Gruppenführerinnen und 
Gruppenführer 

61.  

 
 

 
2 Streifen auf beiden 
Helmseiten 

 
Hauptbrandmeisterinnen und 
Hauptbrandmeister mit 
Amtszulage und Ausbildung 
zur hauptberuflichen 
Gruppenführerin oder zum 
hauptberuflichen 
Gruppenführer 
 
sowie 
 
Beamtinnen und Beamte mit 
beschränktem prüfungsfreien 
Aufstieg nach § 14 LVOFeu  
 

 
Zugführerinnen und 
Zugführer 
 

  



 

 

62.  

 
 

 
ein Ring 

 
Beamtinnen und Beamte der 
Ämtergruppe des ersten 
Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 mit 
entsprechender 
Laufbahnbefähigung 
 
sowie 
 
Beamtinnen und Beamte, 
denen ein Amt der 
Besoldungsgruppe A 14 nach 
§ 21 LVOFeu verliehen 
wurde  
 

 
Leiterinnen und Leiter der 
Feuerwehren1 

 
sowie 
 
Verbandsführerinnen und 
Verbandsführer 

63.  

 
 

 
zwei Ringe 

 
Beamtinnen und Beamte der 
Ämtergruppe des zweiten 
Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 mit 
entsprechender 
Laufbahnbefähigung 
 

 
Bezirksbrandmeisterinnen 
und Bezirksbrandmeister und 
deren Stellvertretungen 
 
sowie 
 
Kreisbrandmeisterinnen und 
Kreisbrandmeister2 und 
deren Stellvertretung 
 

 
1 Hauptamtliche Leiterinnen und Leiter der Feuerwehr tragen  

- als Beamtinnen und Beamte der Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 mit entsprechender Laufbahnbefähigung 

zwei Ringe 

- ansonsten einen Ring 
2 Hauptamtliche Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister tragen zwei Ringe unabhängig von einer Laufbahnbefähigung 


